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Information zur öffentlichen Plandiskussion 
 

 

BEBAUUNGSPLAN - ENTWURF LOKSTEDT 55  

Neue Wohnbebauung an der Straße Feldhoopstücken 
 

 
 
Plangebiet: Bereich zwischen Feldhoopstücken 45 und 47 
 
Veranstaltungsort : Aula des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Haus A),  
Hartsprung 23, 22529 Hamburg 
 
Zeit : 9. Juli 2007 - 19.00 Uhr  - Anschauungsmaterial kann ab 18.30 Uhr eingesehen werden. 
Der Eintritt ist frei.  



Zur Plandiskussion Lokstedt 55 
 

Aufgabe der öffentlichen Plandiskussion 
Die Öffentliche Plandiskussion ist ein Instrument der im § 3 des Baugesetzbuchs vorgeschriebe-
nen frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Sie steht am Anfang des Bebauungsplanverfahrens.  

Die Öffentliche Plandiskussion dient der Information über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, unterschiedliche Lösungsansätze und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung. 
Darüber hinaus gibt sie Betroffenen und an der Planung Interessierten Gelegenheit, zu den Ent-
würfen Stellung zu nehmen und eigene Vorstellungen vorzutragen. Veranstalter ist der Stadtpla-
nungsausschuss der Bezirksversammlung Eimsbüttel.  

Die Öffentliche Plandiskussion wird protokolliert und vom Stadtplanungsausschuss und dem Fach-
amt Stadt- und Landschaftsplanung ausgewertet.  

 

Ausgangssituation  
Die Flächen zwischen Feldhoopstücken 45 und 47 sind durch das geltende Planungsrecht, den 
Bebauungsplan Lokstedt 37, zum Teil als Straßenverkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Markt-
fläche und zum Teil als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage ausgewie-
sen. Eine Umsetzung des Bebauungsplans erfolgte lediglich im westlichen Bereich des 
Plangebiets durch eine öffentliche Fußwegverbindung zwischen der Grelckstraße und der Straße 
Feldhoopstücken. Der übrige Bereich des Plangebiets liegt brach. Entlang der östlichen Plange-
bietsgrenze verläuft ein Graben. 

Die Nutzung des östlichen Teilbereichs des Plangebiets als Marktfläche konnte nicht umgesetzt 
werden. Der Wochenmarkt hat seinen Standort in der Grelckstraße. Die Marktbeschicker haben in 
der Vergangenheit eine Verlagerung des Wochenmarktes in das Plangebiet stets mit dem Hinweis 
auf die abseitige Lage und die damit verbundenen wirtschaftlichen Nachteile abgelehnt.  

Die an das Plangebiet angrenzenden Grundstücke sind überwiegend mit Mehrfamilienhäusern be-
baut. Der Gebäudebestand westlich und nördlich des Plangebiets wird zurzeit durch Neubauten 
ersetzt. 

 

Ziel der Planung 
Da die ursprüngliche Planungsabsicht nicht realisiert werden kann, sollen die zur Verfügung ste-
henden Flächen einer Wohnnutzung zugeführt werden.  

 

Planinhalt  
Die vorgesehene Nachverdichtung soll im Westen des Plangebiets erfolgen. Daher soll in diesem 
Bereich im Bebauungsplan Lokstedt 55 eine bauliche Nutzung als allgemeines Wohngebiet aus-
gewiesen werden. Es sind drei viergeschossige Wohngebäude mit insgesamt etwa 40 Wohnungen 
geplant.  

Der bestehende Fußweg von der Grelckstraße zur Straße Feldhoopstücken soll erhalten bleiben 
und auch zukünftig in eine Grünfläche eingebettet sein, damit die Aufenthaltsqualität gewahrt wer-
den kann. Er soll jedoch nach Osten an den Schillingsbeknebengraben verlegt werden, somit wird 
eine direkte und umwegfreie Anbindung an den Eingang zum Von-Eicken-Park geschaffen.  

Zur Sicherung einer durch die Öffentlichkeit nutzbaren Grünverbindung soll im Bebauungsplan die 
vorgesehene Wegeverbindung innerhalb der privaten Grünfläche durch ein Gehrecht zu Gunsten 
der Freien und Hansestadt Hamburg gesichert werden. 

Parallel zum Bebauungsplan wird der Flächennutzungsplan sowie das Landschaftsprogramm ein-
schließlich Arten- und Biotopschutzprogramm geändert.  



Bebauungskonzept 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan- Entwurf 
Lokstedt 55 

 

 

 



 

Wie geht es weiter?  

 

Auswertung der Plandiskussion  
Diese Beratung wird in einer der nächsten Sitzungen des Stadtplanungsausschusses stattfinden. 

 

Behördeninterne Abstimmung 
Auf der Grundlage dieser Auswertung wird ein Bebauungsplanentwurf mit Gesetzestext und Be-
gründung erstellt. Der Entwurf wird mit allen Behörden und den Trägern öffentlicher Belange abge-
stimmt.  

 

Öffentliche Auslegung 
Danach wird der Bebauungsplan-Entwurf für die Dauer eines Monats im Fachamt für Stadt- und 
Landschaftsplanung des Bezirksamts Eimsbüttel öffentlich ausgelegt. Die Auslegung wird rechtzei-
tig im Amtlichen Anzeiger sowie in der lokalen Presse angekündigt. Für die Dauer der Auslegung 
haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, den Planentwurf einzusehen und – falls ge-
wünscht – sich erläutern zu lassen. Sie können ihre Stellungnahmen zu Protokoll geben oder 
schriftlich einreichen. 

 

Behandlung der Stellungnahmen 
Alle Stellungnahmen werden geprüft und mit dem Stadtplanungsausschuss sowie den Fachbehör-
den beraten und abgewogen. Führt die Berücksichtigung der Stellungnahmen zu wesentlichen Än-
derungen des Plans, kann eine erneute öffentliche Auslegung erforderlich werden.  

Die Bezirksversammlung stimmt in Kenntnis der vorgebrachten Stellungnahmen dem Bebauungs-
plan-Entwurf zu. 

 

Feststellung des Plans 
Der Bebauungsplan wird durch den Bezirksamtsleiter festgestellt und tritt nach Veröffentlichung in 
Kraft. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten eine schriftliche Mitteilung über die Feststellung und 
die Prüfung ihrer Stellungnahmen. 
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